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Der Ukraine-Krieg
Prof. em. Dr. Wolfgang Lienemann, Theologische Fakultät, Universität Bem

»Die fast unlösbare Aufgabe besteht darin, 
weder von der Macht der anderen 

noch von der eigenen Ohnmacht 
sich dumm machen zu lassen.« 

Theodor W. Adorno1

Vorbemerkung

Einen Krieg wie den jetzigen, am 24. Februar 
2022 von Russland eröffnet, habe ich ernsthaft 
nie erwartet. Seit den 1960er Jahren habe ich 
mich auf vielfache Weise - als Schüler, Student, 
Professor - mit den Fragen von Krieg und Frie
den ausführlich und intensiv befasst. Gegenwär
tig auf die elementarsten Fragen dieser Art zu
rückgeworfen zu werden, ist ebenso unverhofft 
wie unabweisbar und notwendig. Die ungeheu
ren Leiden der Bevölkerung dringen tagtäglich in 
das allgemeine Bewusstsein. Dass die Führung 
eines Landes in Europa einen solchen Vernich
tungskrieg von langer Hand geplant hat und sich 
davon durch nichts und niemanden abbringen 
lässt, hat noch im vorigen Jahr kaum jemand für 
möglich gehalten. - Mit der Position, dem Ver
halten und den Stellungnahmen des ukraini
schen Präsidenten Selenskyj und seiner Regie
rung bin ich in vielen Punkten einig, ebenfalls 
mit etlichen Teilen der politisch-militärischen 
Analyse, weniger hinsichtlich mancher morali
schen Folgerungen und militärischer Forderun
gen.

Den nachfolgenden Überlegungen liegt indes 
eine nur scheinbar distanzierte, analytische Sicht 
zugrunde. Warum? Weil ich überzeugt bin, dass 
es wichtig ist, darüber nachzudenken, was die 
Ursachen dieses Krieges sind und was nach den 
furchtbaren physischen Verwüstungen und seeli
schen Verletzungen, die er anrichtet, folgen kann 
und muss.

1. Si vis pacem, para pacem?

Angesichts des neuen Krieges in Europa sind die 
meisten Menschen erschüttert, empört und wü
tend. Damit verbunden sind tiefe Gefühle des 
Entsetzens und der Ohnmacht. Abgesehen von 
den Älteren haben die meisten Zeitgenossen in 
Europa in ihrem bisherigen Leben keinen Krieg 
erlebt, jedenfalls nicht in der ihnen vertrauten 
Welt oder näheren Umgebung. Die fernen Kriege 

- in Vietnam, am Persischen Golf, in Afghanis
tan, auf dem Balkan - und die Bürgerkriege - in 
Afrika vor allem - erreichten und erreichen uns 
nur in sporadischen Berichterstattungen, ohne 
dass wir unmittelbar betroffen wären. Jetzt se
hen wir täglich Bilder von zerschossenen Innen
städten, Menschen in Bunkern, Toten am Stra
ßenrand, Panzern und Raketen. Ungezählte 
Flüchtlinge stehen (wieder) vor unserer Tür, und 
es ist schwer zu sagen, was grösser ist: Das Ge
fühl ungeheurer Ohnmacht oder die riesige 
Hilfsbereitschaft.

Für sehr viele Menschen, die jahre- oder jahr
zehntelang für eine Überwindung des Krieges 
gekämpft und sich für einen gerechten Frieden 
eingesetzt haben, hat der Angriffskrieg auf die 
Ukraine viele ihrer fundamentalen Überzeugun
gen zu Krieg und Frieden zutiefst erschüttert. Die 
These von Carl-Friedrich von Weizsäcker, dass 
der Weltfrieden die Bedingung des Überlebens 
im Atomzeitalter sei, wird auf einmal als das 
erkannt, als was sie gemeint war: Sie ist keine 
Beschreibung der Grundlagen einer generell 
möglichen Friedenspolitik, schon gar nicht eine 
beruhigende Diagnose, sondern angesichts der 
verheerenden Wirkung der modernen Waffen 
und vor allem der Atomwaffen eine notwendige 
Forderung, von der jedoch alles andere als ge
wiss ist, ob sie jemals erfüllt werden kann. Der 
Weltfrieden ist notwendig, aber ob er real mög
lich ist, ist ungewiss. Die Erreichung eines wirk
lichen Friedens, so v. Weizsäcker, erfordert eine 
ganz außerordentliche Anstrengung, und es ist 
hinzuzufügen: Ob eine solche Anstrengung un
ternommen und erfolgreich sein wird, ist unge
wiss.2 Diese alte, schmerzliche Einsicht ist durch 
den Ukraine-Krieg neu ins Bewusstsein getreten.

Wer sich intensiver mit den Bedingungen des 
Friedens im Atomzeitalter auseinander gesetzt 
hat, weiß, dass die Maxime jeder Friedenspolitik 
nur lauten kann: Si vis pacem, para pacem 
(wenn Du Frieden willst, musst du Frieden 
schaffen). Darum hat Karl Barth in den 1950er 
Jahren angesichts des Kalten Krieges und der 
Atomrüstung vom »Ernstfall Frieden« gespro
chen, d.h. von dem Fall, in dem wirklich alles 
Menschenmögliche dafür getan werden muss, 
dass Frieden sein kann und die Menschen sich 
zur Lösung ihrer Konflikte nicht in den vermeint
lichen Ausweg des Krieges flüchten.3 Immanuel 
Kant ist in seiner Friedenstheorie noch weiter 
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gegangen, indem er die These aufgestellt hat, 
dass es selbst für ein Volk von Teufeln, wenn sie 
nur Verstand haben, möglich sei, die Bedingun
gen einer Friedensordnung, die nur als eine ge
meinsame Rechtsordnung zu verstehen ist, zu 
erkennen und zu wollen - dies sei freilich auch 
nur dann, wenn zumindest »irgend ein Vertrau
en auf die Denkungsart des Feindes ... mitten im 
Kriege« noch übrig bleibe, »weil sonst auch kein 
Friede abgeschlossen werden könnte, und die 
Feindseligkeit in einen Ausrottungskrieg ... aus
schlagen würde«.4 Dies jedenfalls unbedingt zu 
vermeiden und Frieden auf der Basis eines über
greifenden Rechtes anzustreben, liegt ebenfalls 
in der Perspektive der meisten strengen, religiös 
motivierten Pazifisten, für die dieser qualitativ 
neue Krieg - nach Meinung ihrer Kritiker - die 
Grundlagen ihrer Position widerlegt. Auch sie 
kommen nicht umhin, sich der Frage zu stellen, 
wie der notwendige Schutz der Menschen vor 
Gewalt, Not und Unfreiheit künftig aussehen 
kann und muss und welche notfalls auch militä
rischen Mittel dazu geeignet sind.

Der Krieg in der Ukraine scheint viele Grundla
gen der herkömmlichen Auffassungen von Völ
kerrecht und Friedensethik zu erschüttern, wenn 
nicht zu zerstören. Ich möchte in den folgenden 
Überlegungen dafür argumentieren, dass gleich
wohl die Maxime »Si vis pacem, para pacem« 
gültig bleibt, weil sie als eine buchstäblich not
wendige Forderung zu verstehen ist. Allerdings 
muss man seit und mit dem Ukraine-Krieg die 
Bedingungen dafür, dass diese Forderung erfüllt 
werden kann, von Grund auf neu überdenken 
und daraus politische und auch militärische 
Schlüsse ziehen.

2. Da hilft nur Gewalt?

In vielen Religionsgemeinschaften gab und gibt 
es eine Lehre von einem .gerechten’ oder besser: 
von einem rechtmäßigen Krieg.s Dabei handelt 
es sich, jedenfalls in den christlichen Traditio
nen, um die Auffassung, dass es erlaubt, gar 
geboten sei, einen unprovozierten Angriffskrieg 
mit Waffengewalt zurückzuschlagen. Das sollte 
freilich nur unter bestimmten Voraussetzungen 
und Bedingungen, mit bestimmten Zielen und in 
näher zu bestimmender Weise geschehen. Güns
tigenfalls dienten diese Lehren ihrer Intention 
nach der Eindämmung der Gefahren möglicher 
Kriege. Kriege werden dabei vorgestellt als Mittel 
der Rechtswahrung und des Schutzes vor Ge
walt, so wie es der Mailänder Bischof Ambrosius 
[339-397] formuliert hat: »Wer nicht gegen das 
Unrecht, das seinem Nächsten droht, soweit er 

kann, kämpft, ist ebenso schuldig wie der, der es 
diesem antut.«6 Versteht man unter einem 
rechtmäßigen Krieg die äußerste Nothilfe gegen 
einen unprovozierten, verbrecherischen Krieg, 
dann gab es sicher in der Weltgeschichte nur 
wenige Kriege, für die dies gilt. Dazu gehörte 
gewiss der Verteidigungskrieg der 1939 von den 
Truppen Hitlers angegriffenen Staaten gegen 
Deutschland. Der von Putin vorbereitete, gewoll
te und befehligte Krieg gegen die Ukraine ist 
grundsätzlich von derselben Art wie der von 
Deutschland unter Hitler gegen seine östlichen 
und westlichen Nachbarn willkürlich geführte 
Angriffs- und Vernichtungskrieg: Dieser Krieg ist 
von der Ukraine nicht provoziert worden (ob
wohl versucht worden ist, Beweise für derartige 
Provokationen im Donbass zu fingieren), er ist 
nach allen heute (mehr oder weniger] allgemein 
anerkannten Grundsätzen des Völkerrechts ein
deutig rechtswidrig und bedeutet eine fundamen
tale Negation von Völkerrecht überhaupt, und er 
verletzt schon jetzt die elementaren Grundsätze 
des humanitären und des Kriegsvölkerrechts, 
insbesondere die des Schutzes der Zivilbevölke
rung.

In früheren Zeiten hätte diese Konstellation ge
nügt, um erstens den verbrecherischen Charakter 
dieses Angriffskrieges festzustellen, zweitens an 
das von Art. 51 der UN-Charta anerkannte »na
turgegebene Recht zur individuellen oder kol
lektiven Selbstverteidigung« zu erinnern und 
drittens eine Beistandspflicht - zumindest ein 
Unterstützungsrecht - von Drittstaaten zuguns
ten des angegriffenen Staates anzunehmen. Die 
Ukrainer, aber auch viele Menschen in Polen, 
Tschechien, Slowenien und dem Baltikum sind 
darum überzeugt, dass gegen den russischen 
Aggressor nur Gewalt hilft - nach Möglichkeit 
natürlich überlegene Gewalt. In einer gewissen 
Analogie zur innerstaatlichen Bekämpfung und 
Unschädlichmachung eines Schwerverbrechers 
ist die Forderung nach militärischer Gewaltan
wendung im Verteidigungsfall völlig legitim und 
hat darum ihren berechtigten und vermutlich 
nicht (gänzlich) aufzuhebenden Sinn und Platz 
im Verkehr der Staaten untereinander - jeden
falls solange es keine allgemein anerkannte und 
durchsetzbare »Weltinnenordnung« gibt.7

In den internationalen Beziehungen ist hingegen 
bisher vor allem aus zwei Gründen Zurückhal
tung geboten: Erstens ist offensichtlich, dass 
beispielsweise die Staaten der EU oder die Mit
glieder der NATO nicht bei jeder völkerrechts
widrigen oder menschenrechtsverletzenden Ge
waltanwendung auf dem Globus intervenieren 
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wollen und können. So wird die NATO vermut
lich niemals bei einer Verteidigung Taiwans 
gegen eine chinesische Invasion (direkt) mitwir
ken, weil das über die Bündnispflichten weit 
hinausgeht. (Ob die USA intervenieren würden, 
wissen wir nicht.) Die militärischen Einsätze mit 
humanitären Zielsetzungen zur Beendigung von 
Krieg, Bürgerkrieg oder Genozid, die im Rahmen 
von Art. VII der UN-Charta durchaus u.U. zuläs
sig und geboten wären, lassen sich bekanntlich 
nur gegen kleinere Staaten durchsetzen, nicht 
aber gegen Großmächte, insbesondere dann 
nicht, wenn diese über Kernwaffen verfügen und 
zudem durch ihr Veto im UN-Sicherheitsrat ent
sprechende Beschlüsse blockieren können. Weil 
das (noch) so ist, kann die moralisch unerträgli
che Situation entstehen, dass in der extremen 
Lage eines mit überlegenen Mitteln geführten 
Angriffskrieges der Angegriffene und Unterlegene 
und das Recht schlechthin über keine Waffe 
mehr verfügen. Dann >hilft< aber eben auch nicht 
Gewalt. Zweitens bedarf jede erfolgreiche 
Rechtswahrung unter Einbeziehung gewaltsa
mer, vor allem militärischer Mittel, d.h. jede 
militärische Verteidigung einer hinreichenden 
Wirksamkeit und Erfolgsaussicht. Genau das ist 
aber extrem fraglich, sobald die Seite, die bei 
einem Angriffskrieg zusätzlich über Kernwaffen 
verfügt, erkennen lässt, diese Waffen auch unter 
bestimmten Bedingungen einsetzen zu können 
und zu wollen. Im Ukraine-Krieg haben anfäng
lich die meisten Beobachter angesichts des riesi
gen Militäraufmarsches des Angreifers vermut
lich nicht erwartet, dass der ukrainische Wider
stand dem etwas entgegensetzen könne, der 
Angegriffene also über keine wirksamen Waffen 
zur Verteidigung des Rechts verfüge. Diese Situa
tion hat sich im Laufe des Krieges überraschend 
verändert, nicht zuletzt dank der Waffenliefe
rungen durch die NATO-Staaten. Wieweit der 
Widerstand tragen wird, ist freilich derzeit un
gewiss.

3. Drohung und Einsatz von Kernwaffen - 
Abschreckung und Kriegführung

Der Ukraine-Krieg hat nach langer Zeit erstmals 
wieder die Gefahr eines möglichen Atomwaffen
einsatzes bewusst gemacht. Dass in den militäri
schen Planungen Russlands und der NATO 
Kernwaffen auch nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion eine wichtige Rolle gespielt haben 
und weiterhin spielen, ist weithin vergessen und 
verdrängt worden. Der Atomwaffenverbotsver
trag, den die Generalversammlung der UN im 
Jahr 2017 zur Unterzeichnung aufgelegt hat und 
der am 22. Januar 2021 in Kraft getreten ist,8 

schien in die einzige diskutable, zukunftswei
sende Richtung zu zeigen, nämlich eines umfas
senden Verbotes von Kernwaffen. Die Atom
mächte haben freilich keinerlei Anstalten ge
macht, sich dieser Initiative anzuschliessen9, und 
auch die NATO-Staaten (mit Ausnahme der Nie
derlande) sind den Verhandlungen fernblieben. 
Zwar waren die älteren Rüstungskontrollverein
barungen in die Jahre gekommen und teilweise 
vor allem von den USA unter Trump nicht wei
tergeführt oder aktualisiert worden, aber die 
meisten Menschen scheinen seit den 1990er 
Jahren eher angenommen zu haben, dass die 
Drohung mit und der Einsatz von Kernwaffen in 
den internationalen Beziehungen keine Rolle 
mehr spielen würden.

Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine hat sich 
die alte Frage nach der Bedeutung von Kernwaf
fen auf einmal neu gestellt. Erstens haben Putin 
und seine Sprecher selbst damit wiederholt ge
droht. Es wurde angeordnet, auch Massenver
nichtungswaffen zur Abschreckung in Russland 
aktuell in Stellung zu bringen. (Die USA haben 
darauf bis jetzt zurückhaltend reagiert.) Damit 
geht es zweitens aber nicht nur um die Frage, ob 
und wie man einem angegriffenen Land zu Hilfe 
kommen, es unterstützen oder sogar verteidigen 
kann - mourir pour Kiew? sondern um die viel 
weiter reichende Problematik, welche militäri
sche Strategie und welche Mittel, wirtschaftlicher 
und militärischer Art, überhaupt geeignet sind, 
einem Aggressor zu begegnen, ihn aufzuhalten 
und einen Angriffskrieg zu beenden - also einen 
durch nichts zu rechtfertigenden Militäreinsatz 
zu unterbinden und zurückzuschlagen. Drittens 
erscheint heute die atomare Bedrohung in vieler
lei Hinsicht als dramatischer denn in Zeiten des 
Kalten Krieges, in dem, wie die Kuba-Krise 1962 
gezeigt hat, (geheime) Verhandlungen und ein
gehaltene Vereinbarungen nicht unmöglich wa
ren.

Putin hat mit seinem Angriffskrieg und den be
gleitenden Forderungen und Drohungen die Mili
tärstrategie der atomaren Abschreckung und 
Eskalation als eine reale politisch-militärische 
Möglichkeit erneuert, und zwar im Sinne einer 
einseitigen und präventiven Option. Genauer 
gesagt: Er hat die atomare Option und die Mög
lichkeiten einer Eskalation in den Jahren seiner 
Präsidentschaft durch Aufrüstung und Moderni
sierung zielstrebig vorbereitet und scheint bereit, 
daraus auch die aus seiner Sicht möglichen und 
unter Umständen zu wählenden Konsequenzen 
zu ziehen. Niemand weiß, ob er im Falle eines
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Nicht-Erreichens seiner Kriegsziele auf diese 
Option setzt.

4. Zur Geschichte

Jeder Krieg hat eine lange Vorgeschichte. Es ist 
immer wieder frappierend und ernüchternd, wie 
wenig Aufmerksamkeit die von weit her wirken
den Konstellationen, Anlässe, Strukturen, Pro
zesse und Akteure finden, die zu einem Krieg 
führen. Timothy Garton Ash hat in der SZ v. 26. 
Februar gefragt: »Warum machen wir immer 
dieselben Fehler?« Hätten die Westmächte Hitler 
vor dem Münchner Abkommen vom September 
1938 Hitler stoppen können? Hätte man gegen 
die Unterdrückung der »Brudervölker« in Ungarn 
(1956) und der Tschechoslowakei (1968) früh
zeitig etwas unternehmen können? Die unheil
vollen Vorzeichen von Katastrophen lassen sich 
lange ignorieren. Wenn die Einsichten in ein 
heraufziehendes Verhängnis klarer werden, ist es 
oft für einen radikalen Kurswechsel zu spät. 
Dann sprechen die Menschen davon, dass ein 
Krieg »ausgebrochen« ist - wie ein wildes Tier 
im Zirkus oder im Zoo -, obgleich es richtig wä
re, zu sagen, der Krieg wurde begonnen. Dass 
die Bedrohungen des Friedens im Ost-West- 
Verhältnis aufgrund der Rüstungsdynamiken und 
der atomaren Gefahren seit der Implosion der 
Sowjetunion mehr und mehr an den Rand der 
Aufmerksamkeit rückten, lässt sich anhand der 
Ausgaben der jährlich erscheinenden »Friedens
gutachten« der deutschen Friedensforschungsin
stitute verfolgen: Das erste Gutachten (1987) 
stand ganz im Zeichen des Rüstungswettlaufs 
und der nuklearen Gefahren; nach und nach 
traten diese Themen zurück. Ursprünglich war 
für jeden Band ein »Friedens-Monitoring« ge
plant, eine vorausschauende Untersuchung frie
densgefährdender Entwicklungen. Ob dadurch 
die Sensibilität für große, latente Gefahren ge
schärft worden ist, lässt sich kaum sagen. Nur 
wenige haben frühzeitig auf die zunehmende 
Wahrscheinlichkeit eines militärischen Überfalls 
auf die Ukraine hingewiesen. Einen Vernich
tungskrieg in Europa hat niemand befürchtet.

Aber mehr noch: Selbst wenn man frühzeitig 
nach den von weit her wirkenden, möglichen, 
sich abzeichnenden Konflikt- und Kriegsursa
chen fragt, ist es schwierig, in sich zuspitzender 
Lage zu situationsangemessenen Urteilen, Prog
nosen und Entscheidungen zu gelangen. Wer 
will Kassandra sein? Zudem sind die historischen 
Rückblicke und die darauf beruhenden, zu
kunftsorientierten Vergewisserungen und Emp
fehlungen in der Regel ganz kontrovers. Ich 

nenne im Blick auf Russland und den heutigen 
Diktator Putin zwei Beispiele:

(1) Am 27. September 2018 hat Vladimir Pozner 
in der Yale University im Rahmen des dortigen 
»Program in Russian, East European and Eurasi- 
an Studies« einen Vortag gehalten (Aufzeichnung 
auf YouTube). Sein Thema war: »How the US 
Created Putin«. Pozner, ein russisch
amerikanischer Journalist, hat einen bewegten 
Lebenslauf zwischen Ost und West. Er ist zwei
fellos ein guter Kenner der neueren russischen 
Geschichte und Politik. Seine These ist: Die USA 
haben seit 1991/92 eine neoimperialistische Poli
tik verfolgt, welche auf ihre endgültige Etablie
rung als der einzigen superior country zielte, und 
zwar zu Lasten Russlands. Pozner spannt den 
Bogen von einem berühmt-berüchtigten Memo
randum von Paul Wolfowitz aus dem Jahr 1992 
(nach dem 2. Golfkrieg) bis zu den 2 + 4- 
Verhandlungen über die deutsche Wiederverei
nigung, in denen der damalige US-Außen- 
minister James Baker jr. die russischen Vertreter 
hinters Licht geführt haben soll. Wolfowitz war 
»Undersecretary of Defense«, als sein Entwurf für 
die Grundlinien der US-Militärpolitik für die 
1990er Jahre (FY 1994-1999) im März 1992 an 
die NYT durchgestochen wurde.10 Edward Ken
nedy bezeichnete das Dokument als »a call for
2Ist Century American imperialism that no other 
nation can or should accept.« Wichtige Elemente 
dieser Doktrin haben die aussen- und sicher
heitspolitischen Entscheidungen von Ronald 
Reagan bis George H. Bush geprägt. (Pozner 
erwähnt freilich nicht, dass und warum Reagan 
und Gorbatschow sich nach dem Reykjavik- 
Treffen 1986 auf den INF-Vertrag verständigen 
konnten. Meine Hypothese: Die Situation war 
damals eklatant asymmetrisch zu Lasten der 
UdSSR. Zwei Gründe dafür, die Pozner ebenfalls 
nicht erwähnt, waren: (1) Die Wirtschaft der 
UdSSR war in der Breschnew-Zeit desolat ge
worden, (2) der Afghanistan-Krieg ab 1979 war 
nicht zu gewinnen.) Auch Obamas herabsetzen
de Rede von Russland als bloß noch einer Regi
onalmacht war in Pozner’s Sicht Teil der US- 
Verantwortung dafür, Putin stark zu machen.11 
Letztlich läuft diese Argumentation in verschie
denen Varianten auf die These hinaus, dass es 
die USA und ihre Verbündeten waren, die für 
den Ukraine-Krieg verantwortlich sind, eine Posi
tion, die in Deutschland bemerkenswerterweise 
sowohl von (Teilen) der »Linken« und der AfD 
vertreten wird.12

(2) Ein ganz anderes Bild zeichnet Angelika 
Nußberger.13 Sie hat vor einigen Jahren ein gutes 
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Buch gemeinsam mit Margareta Mommsen ver
öffentlicht: Das System Putin. Gelenkte Demo
kratie und politische Justiz in Russland, Mün
chen: Beck 2007. Die Grundlinien des Buches 
fasst sie zusammen: Am Anfang des neuen Russ
land stand eine Verfassung, die rechtsstaatlichen 
und demokratischen Grundsätzen verpflichtet 
war, es folgten die allmähliche Einschränkung 
und Aushöhlung dieser Ansätze, Entmachtung 
der Duma, Aushöhlung der Verfassungsgerichts
barkeit und Beiseitesetzung der anfänglich mäch
tigen Provinzgouverneure, parallel dazu der 
Aufstieg der Oligarchen (Lizenz für Kleptokratie 
gegen politische Loyalität), die Zunahme der 
Repression im Innern (gegen die NGO- 
»Agenten«) und schließlich der eklatante Bruch 
des Völkerrechts - dies alles unterfüttert durch 
ein System von Lüge und Trug (daher der Unter
titel ihres Artikels: Von Gorbatschow zu Orwell). 
Sowenig Pozner diese Aspekte in seinem Russ
land-Bild bedenkt, so wenig umgekehrt Nußber
ger die macht- und sicherheitspolitischen Ele
mente. Beides zusammen zeigt: Zwischen Russ
land und der westlichem Welt gibt es seit vielen 
Jahren einen enormen Prozess kultureller Ent
fremdung, politischer Ignoranz und wachsenden 
Misstrauens. Auf Seiten Russlands ist die Situati
on durch das unverkennbare Machtstreben Pu
tins und sein Ziel, für das Land die frühere Stär
ke einer Supermacht wiederzugewinnen, ent
scheidend verschärft worden.14

Hinzu kommt, von Nußberger und Pozner gar 
nicht berührt, die ganz und gar unheilige »Sym- 
phonia« zwischen dem Putin-System und der 
Russisch-Orthodoxen Kirche.15 Putin hat über 
Jahre hinweg alles getan, um die Orthodoxe 
Kirche auf seine Seite zu ziehen - mit der Rück
gabe von kirchlichen Immobilien und sonstigen 
materiellen Werten, die in der Sowjetzeit einge
zogen oder zerstört worden waren, mit demonst
rativen gemeinsamen Auftritten mit dem Mos
kauer Patriarchen, mit besonderen Privilegien, 
mit der immer wieder erhobenen Verurteilung 
des Verfalls aller >Werte< in den degeneriertem 
liberalen Gesellschaften des Westens. Im Gegen
zug hat die Kirche die Putin’sche Politik ohne 
erkennbare Einschränkungen unterstützt. Wer 
ein schwer zu übertreffendes Symbol dieser 
»Symphonia« sucht, findet sie in der »Hauptkir
che der Streitkräfte Russlands« unweit von Mos
kau.16 Der Anstoß zu ihrer Errichtung soll von 
dem jetzigen russischen Verteidigungsminister 
Sergei Schoigu ausgegangen sein. Jüngst berich
tet die FAZ (31.3.2022, S. 8) über eine hoch 
symbolische Handlung des Patriarchen: »Er 
übergab Viktor Solotow, dem Leiter der Natio

nalgarde, während eines Gottesdienstes in der 
Moskauer Christ-Erlöser-Kathedrale eine Ikone 
der Muttergottes, welche >die jungen Krieger 
inspirierem solle. Solotow sagte, die Ikone werde 
>die russische Streitmacht schützen und unseren 
Sieg beschleunigem.«

Last not least gehört zur Vorgeschichte der jetzi
gen Lage die im Rückblick erstaunliche Verdrän
gung der Gefahren, die von der nach wie vor 
bestehenden Atomrüstung ausgingen und ausge
hen. Wohl die meisten Menschen haben sich 
irgendwie an die Vorstellung gewöhnt, dass die 
atomare Abschreckung funktioniert. Es wurden 
ja auch Raketen und Sprengköpfe über Jahre 
reduziert, freilich auch modernisiert. Viele haben 
sogar die Beibehaltung der Atomwaffen für eine 
akzeptable Form der Stabilisierung der internati
onalen Beziehungen gehalten (»nuklearer Frie
den«), Doch das ist ein schlechter Schein, denn 
zu einer wirklichen Abschreckung gehört das 
Bewusstsein für die Gefahren, die in der bestän
digen Möglichkeit liegen, dass die Abschreckung 
auch versagen kann. Man hat sich seit geraumer 
Zeit daran gewöhnt, gar nicht mehr zu fragen, 
was geschehen kann, if deterrence fails.'7 Hinzu 
kommt seit vielen Jahren, wenn nicht schon seit 
den Anfängen der NATO, dass die US-Nuklear- 
strategie und die Ziele und Optionen der europä
ischen NATO-Partner sich nicht decken (müs
sen). Während die USA stets von der gestuften 
Einsetzbarkeit auch der Kernwaffen unterschied
licher Art und Zerstörungskraft in einem Kriege 
ausgegangen sind, haben die Europäer vor allem 
auf die abschreckende Wirkung eines unkalku
lierbaren Risikos bei jeder Eskalationsdynamik 
gesetzt. Hinter diesem Vorhang des Nicht- 
Wissen-Wollens hat Russland stark aufgerüstet, 
während die Militärausgaben der NATO stagnier
ten oder sogar zurückgingen. Das hätte nicht 
einmal besorgniserregend sein müssen, wenn 
sich beide Seiten mit Erfolg um rüstungskon
trollpolitische Vereinbarungen bemüht hätten. 
Genau das aber ist unterblieben. NATO- 
Russland-Kontakte wurden je länger umso weni
ger gesucht und gepflegt, sondern vernachläs
sigt. Das hat sich jetzt gerächt.

5. Zur Lage: Tatsachen und Eventualitäten

Was Russland, was Präsident Putin wirklich will 
und beabsichtigt, ist nicht so offenkundig wie 
viele meinen.18 Zwar hat er in zahlreichen Erklä
rungen seit Jahren seine langfristigen Absichten 
erkennen lassen und vor einem Jahr in seinem 
Ultimatum vom 15. Dezember 2021 bestimmte 
Ziele genannt: kein NATO- und EU-Beitritt der 
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Ukraine, >Befreiung< bzw. Sezession der Gebiete 
des Donbass, weitgehende Sicherheitsgarantien 
seitens der NATO und der EU für Russland. We
niger klar und sicher war in den ersten Kriegs
wochen, was man von dem immer wieder geäu
ßerten >Kriegsziel< der Vertreibung der >Nazis< 
aus der Führung der Ukraine halten soll. Inzwi
schen ist klar, dass diese und andere polemische 
Provokationen jeder Grundlage entbehren. Nach 
dem bisherigen Kriegsverlauf ist ebenfalls nicht 
sicher auszumachen, ob Putin auf eine Annexion 
der ganzen Ukraine zielt und aus dem Land ei
nen Vasallenstaat bzw. zu einem späteren Zeit
punkt ein Mitglied einer neuen, erweiterten Rus
sischen Föderation machen will oder auf eine 
dauerhafte Teilung des Landes abzielt, wie sie 
womöglich der Situation in Korea vergleichbar 
sein könnte. Erst wenn sich klare Positionen in 
Verhandlungen zur Beendigung des Krieges ab
zeichnen, wird man genauer wissen, welche 
außen- und sicherheitspolitischen Herausforde
rungen zu bewältigen sein werden. Ob es derzeit 
auf streng vertraulichen Kanälen substanzielle 
Verhandlungen gibt, ist von außen her gar nicht 
zu beurteilen.

Wenn man gleichwohl versucht, Putins mutmaß
liche >Kriegsziele< auszumachen, kommt man 
nicht umhin, auf mindestens drei Zusammen
hänge zurückzublicken: (1) den Verlauf seiner 
bisherigen Amtszeiten, (2) Putins Auseinander
setzung mit der Geschichte seines Landes seit 
dem Zusammenbruch der Sowjetunion, (3) seine 
gescheiterten Versuche, in Gesprächen oder 
Auseinandersetzungen mit ,dem Westen’ eine 
neue »Sicherheitsarchitektur« für Europa und 
weit darüber hinaus zu entwickeln. Ohne Zwei
fel hat Putin die Ausdehnung der NATO auf die 
ehemaligen Länder des Warschauer Paktes und 
die Etablierung einer (mehr oder weniger) de
mokratischen Rechtsordnung in diesen Staaten 
als eine fundamentale Bedrohung der Sicher
heitsinteressen seines Landes und damit seiner 
Herrschaft gesehen. Der »Maidan« in Kiew war 
für ihn sicher eine Art Menetekel. Wie viel an 
den seit 1991 eingetretenen Veränderungen auf 
dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion und 
darüber hinaus sogar des Warschauer Paktes 
Putin rückgängig zu machen versuchen wird, 
wenn er kann, ist ungewiss und unklar.

Wenn man indes annehmen dürfte, dass Putin 
weder die Ukraine unterwerfen noch die jetzige 
Regierung aus dem Amt vertreiben und durch 
eine ihm genehme >Junta< ersetzen will - insbe
sondere wenn es sich zeigen sollte, dass das 
nicht gelingt -, dann könnte er womöglich eine 

durch internationale Verträge verbürgte Entmili
tarisierung, zumindest eine Rüstungsbegrenzung 
und einen Neutralitätsstatus der Ukraine fordern, 
womöglich ergänzt um Abmachungen über die 
NATO-Truppenstationierungen in anderen Staa
ten und/oder jedenfalls eine vertraglich verein
barte Rüstungsbegrenzung.

Gänzlich neu gegenüber früheren Spannungen 
und militärischen Herausforderungen in Zeiten 
des Kalten Krieges ist die schon erwähnte Tatsa
che, dass Putin von Anfang an seinen Angriffs
krieg mit der Androhung des Einsatzes von Mas
senvernichtungswaffen verbunden und flankiert 
hat. Früher sind Kernwaffen von der Sowjetuni
on nicht als frühzeitig einsetzbare Mittel eines 
strategischen Krieges verstanden worden, son
dern in der Regel nur als Waffen zu einer sehr 
massiven Selbstverteidigung für den Fall, dass 
die Sowjetunion angegriffen würde. Ob man auf 
Erklärungen bauen durfte, dass die UdSSR nie
mals als erste Kernwaffen einsetzen würde, mag 
dahingestellt bleiben. Die sowjetische Führung 
konnte sich der mehr oder weniger großen Über
legenheit der eigenen konventionellen Bewaff
nung sicher sein, und zudem hatte sie den geo
strategischen Vorteil weit vorgeschobener Gebie
te der Bündnispartner. Unter diesen Bedingun
gen mag die nukleare Abschreckung .funktio
niert’ haben, zumal sie durch Verträge und 
Kommunikationswege ergänzt wurde. Die ,alte’ 
Abschreckungsdoktrin ist zwar von vielen Ent
wicklungen überholt und modifiziert worden 
(insbesondere durch die Möglichkeit der Ver
wendung von nuklearen Gefechtsfeldwaffen), 
aber der hinreichend glaubwürdige Grundsatz 
eines auf beiden Seiten stets einsatzfähigen, aber 
primär nicht-präventiven nuklearen Abschre
ckungspotentials war entscheidend. Wer dage
gen, wie dies jetzt erstmals der Fall ist, frühzeitig 
mit dem Einsatz von Kernwaffen droht und 
überdies von Tag zu Tag die völlige Missachtung 
des Kriegsvölkerrechts zu erkennen gibt, hat 
nicht nur einen jahrzehntealten impliziten Kon
sens aufgegeben, der früher einmal als »friedli
che Koexistenz« bezeichnet wurde, sondern stellt 
sich in Widerspruch zu den elementaren Erfor
dernissen eines Zusammenlebens unabhängiger 
Staaten.

6. Völkerrecht

Dass der militärische Einmarsch in die Ukraine 
einen Angriffskrieg darstellt, wird zwar von Pu
tin und einigen wenigen russlandtreuen Staaten 
bestritten,19 ist aber nach weithin herrschender 
Auffassung ein klarer Bruch des Völkerrechts.
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Dabei ist gleich hinzuzufügen: Erstens steht der 
Völkerrechtsordnung, wie sie sich in den Jahren 
seit dem II. Weltkrieg entwickelt hat, kein um
fassendes, allgemein anerkanntes Sanktionsre
gime zur Verfügung. Die UN verfügen über kein 
auch nur schwach annäherndes Monopol der 
militärischen Gewaltausübung und ihrer Legiti
mation. Eine Mandatierung einer UN-Streitmacht 
gegen russische Interessen scheitert unmittelbar 
am russischen Veto im Sicherheitsrat der UN. 
Zweitens haben die Sowjetunion und Russland 
nie einen einigermaßen respektierten Konsens 
der >westlichen< Völkerrechtler geteilt. Dabei 
muss man drittens sehen, dass in der Vergan
genheit auch die USA unilaterale Aktionen 
durchgeführt haben, die mit Grundsätzen des 
Völkerrechts nicht oder nur schwer vereinbar 
waren. Das am schwersten wiegende Beispiel ist 
der Irak-Krieg. Putin weist zudem regelmäßig auf 
die Bombenangriffe auf Jugoslawien ohne UN- 
Mandat hin; hinzu kommt die Unterstützung der 
Sezession des Kosovo.

Über die schon lange bekannten Unterschiede in 
den Völkerrechtsauffassungen der Großmächte 
hinaus ist nun aber angesichts des Ukraine- 
Krieges entscheidend, dass Putin mit dem Angriff 
auf die Ukraine ganz generell die Grundlagen 
einer auf Mindestübereinkünften beruhenden 
internationalen Ordnung negiert hat.20 Differen
zen in Fragen des Völkerrechts mögen schwer
wiegend sein; solange man darüber aber zu 
sprechen oder zu streiten vermag, ist der Frieden 
nicht gänzlich verloren. Nunmehr jedoch auf 
gegenseitig geteilte Grundlagen des politischen 
Verkehrs keinerlei Rücksicht mehr zu nehmen, 
ist qualitativ neu. Genau das ist seit und mit 
Putins Angriffskrieg und den seither erfolgten 
>Begründungen< der Fall. In welchem Ausmaß 
die Mindestbedingungen einer »regelbasierten« 
internationalen Ordnung (Angela Merkel) negiert 
werden, sieht man besonders klar an den aben
teuerlichen Geschichtsklitterungen Putins und an 
der ganz erstaunlichen und unbeirrbaren Be
hauptung von offensichtlichen Lügen als Tatsa
chen und Wahrheiten.

Diese Konstellation einer offensichtlichen und 
zynischen Negation jedes Ansatzes zu einer 
übergreifenden Rechtsordnung ist gegenüber den 
meisten Diktaturen und imperialistischen Politi
ken in der Geschichte neu, mit Ausnahme der 
Nazidiktatur. Damit sieht sich jede realistische 
Friedensethik und -politik einer qualitativ neuen 
Herausforderung gegenüber. Zwar bleibt die 
Forderung nach einer rechtlich basierten, globa
len Friedensordnung sinnvoll und notwendig, 

man muss nunmehr aber ebenfalls berücksichti
gen, es mit einem feindlichen Gegenüber zu tun 
zu haben, welches nur auf die eigene, vermeint
lich überlegene militärische Stärke setzt. Ent
scheidender Ausdruck dieser (vermeintlichen) 
Stärke und Willkürmacht sind unter Bedingun
gen eines angedrohten oder real möglichen 
Atomwaffeneinsatzes der Wille und die Fähigkeit 
zu einer weitgehenden auch atomaren Eskalati
onsdominanz. Die grundsätzliche Völkerrechts
widrigkeit dieser Position ist zuletzt vom Inter
nationalen Gerichtshof 1996 bekräftigt worden.21

Die erste Antwort der NATO auf diese Heraus
forderung zeigt sich in der Bereitschaft zu einer 
massiven Aufrüstung und Vorne-Verteidigung 
des Bündnisses. Anfänglich stand zu befürchten, 
dass dies für die möglichst umgehende Beendi
gung des Ukraine-Krieges zu spät kommen wür
de, aber der Kriegsverlauf hat gezeigt, dass mili
tärischer Widerstand möglich ist. Aber es ist 
angesichts des bisherigen Verhaltens der russi
schen Führung davon auszugehen, dass künftig 
nur ausreichende militärische Abschreckungska
pazitäten (in Verbindung mit Wirtschaftssankti
onen) einen gewissen Rückhalt gegen militäri
sche Aggressionen geben und eine reale Vertei
digungsmöglichkeit gewähren. Wenn das so ist, 
ist die Lage auf absehbare Zeit, d.h. so lange das 
System Putin besteht, weit prekärer als zu Zeiten 
des Kalten Krieges einschließlich der Kuba- 
Raketen-Krise. In meinem Buch »Frieden« (mit 
dem gar nicht optimistisch zu verstehenden Un
tertitel »Vom gerechten Krieg< zum gerechten 
Friedem«)22 habe ich geschrieben, dass zur Ge
waltprävention »auch die Androhung und Aus
übung von Sanktionen« gehöre und in diesem 
Zusammenhang gegen einen prinzipiellen Pazi
fismus argumentiert, »dass ein völliger Verzicht 
auf Sanktionen - letztlich unter Einschluss der 
Androhung und Anwendung von Gewalt - auf 
die Preisgabe des Rechtes an die Macht des Stär
keren hinausläuft. Diese Einsicht sollte dazu 
veranlassen, vor allem Sanktionsmöglichkeiten 
»short of force< zu entwickeln.« (213) Gegenüber 
einem Aggressor, der ausdrücklich erklärt, selbst 
zur Anwendung von Massenvernichtungswaffen 
bereit zu sein, bedeutet diese Argumentation, 
wenn ich sie auf die heutige Lage übertrage, dass 
es einerseits geboten ist, so scharfe nicht
militärische Sanktionen zu verfügen wie irgend 
möglich, andererseits aber auch für den äußers
ten Fall zu militärischer Gewaltanwendung und 
Eskalation bereit zu sein und dies auch glaub
würdig anzudrohen. Das darf wiederum nicht 
eine Bereitschaft und Fähigkeit zu einer nuklea
ren Reaktion oder gar Eskalation einschließen.
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Ein atomarer Gegenschlag wäre dann sogar nach 
einem Ersteinsatz einer Atomwaffe durch Putin 
nicht zu rechtfertigen. Wer generell den Einsatz 
oder den Ersteinsatz von Kernwaffen gegen ei
nen konventionell überlegenen Feind oder einen 
atomaren Gegenschlag gegen den Erstschlag der 
anderen Seite aus rechtlichen und / oder morali
schen Gründen ablehnt, kommt dann aber nicht 
umhin, alle anderen konventionellen militäri
schen Handlungsmöglichkeiten zu optimieren. 
Wer eine atomare Katastrophe vermeiden will, 
muss vermutlich bereit sein, die konventionel
lem militärischen Fähigkeiten erheblich zu erhö
hen.

7. Verhandlungen?!

Wenn ein Krieg ohne den >Sieg< einer Partei un
terbrochen oder beendet werden soll, sind Ver
handlungen notwendig. Noch während ein Krieg 
andauert, wird häufig versucht, die Möglichkei
ten und Aussichten einer in Grundzügen verein
barten, haltbaren Waffenruhe auszuloten. Dabei 
wird es unvermeidlich, sich über die eigenen 
Absichten, Ziele und Stärken ebenso klar zu 
werden wie über die entsprechenden Vorausset
zungen der anderen Seite.23 Auch die Positionen 
und politischen Perspektiven von Drittstaaten 
gilt es zu berücksichtigen.

Nach mehr als zwei Monaten Dauer des Krieges 
in der Ukraine haben sich einige Prämissen für 
die möglichen weiteren Entwicklungen und da
rauf bezogene Verhandlungen deutlich abge
zeichnet:

(1) Die NATO wird voraussichtlich weiterhin 
versuchen, nicht direkt militärisch zu intervenie
ren, aber weiterhin und zunehmend Waffen und 
andere Ausrüstung sowie die erforderliche Aus
bildung bereit zu stellen. Extreme Lagen wie bei 
einem Einsatz von ABC-Waffen durch Russland 
oder groß angelegte, weitere Flächenbombarde
ments von zivilen Zielen könnten vielleicht an 
dieser Zurückhaltung etwas ändern; das wäre 
aber wohl nur der Fall bei klaren Reaktionen in 
Form von UN-Resolutionen mit größtmöglichen 
Mehrheiten.

(2) Die Verteidigungsmöglichkeiten der Ukraine 
sind und bleiben dem militärischen Potential 
Russlands unterlegen, obgleich die ukrainischen 
Streitkräfte in den ersten Kriegswochen sich als 
weit stärker denn erwartet erwiesen haben. In 
dieser Hinsicht sind Prognosen selbst für Fach
leute offenkundig nicht möglich.

(3) Wenn die NATO-Staaten mit ihren Waffenlie
ferungen fortfahren, wird der Widerstand der 
Ukraine zwar für eine ungewisse Zeit aufrecht 
erhalten bleiben oder sogar verstärkt werden 
können, vermutlich jedoch mit der Folge stei
gender Verluste. Während die russische Führung 
anscheinend auf die Zermürbung des ukraini
schen Militärs und der Zivilbevölkerung durch 
Erhöhung des militärischen Einsatzes setzt, sind 
die Kapazitäten der Ukraine begrenzt.

(4) Ultimative Alles-oder-Nichts-Forderungen 
(»Krieg oder Sklaverei«)24 können eine Weile die 
Bereitschaft zum Widerstand stärken, aber ver
mutlich nur mit der katastrophalen Folge immer 
weiterer Kriegsopfer.

Soweit die vorstehenden Annahmen zutreffen, 
gilt es zu überlegen, wann ein günstiger Moment 
für die Aufnahme von Verhandlungen eintritt.

Verhandlungen, selbst wenn sie lediglich zu 
einem erträglichen Waffenstillstand führen, dem 
freilich nicht die Keime zu seiner Verletzung 
einprogrammiert sein dürfen, können nicht dazu 
führen, die eigenen Ziele maximal durchzuset
zen, schon gar nicht in Gestalt ultimativer Forde
rungen, von denen von vornherein klar ist, dass 
die andere Seite sie ab lehnen muss. Verhand
lungsziele, die mit weitestgehend anerkannten 
völkerrechtlichen Grundsätzen übereinstimmen, 
können und sollten hingegen mit hoher Priorität 
verfolgt werden, weil und sofern sie durch einen 
breiten internationalen Konsens gestützt sind, 
der auf die Dauer nicht wirkungslos bleiben 
muss. Dazu gehören die Prinzipien der staatli
chen Souveränität, der nationalen Selbstbestim
mung und der Unverletzlichkeit der Grenzen.2S 
Größte Schwierigkeiten ergeben sich, wenn es 
um nicht tatsächlich erfolgte, sondern womög
lich vertraglich zu vereinbarende Gebietsverän
derungen geht. Das betrifft im Fall der Ukraine 
vor allem die Krim und den Donbass. Ob eine 
Regierung in Kiew, die auf die Krim vertraglich 
verzichten würde, im Amt bleiben könnte oder 
vom Volk alsbald abgewählt würde, ist ganz 
ungewiss. Umgekehrt müsste Russland auf alle 
weiter gehenden Gebietsansprüche über die Krim 
und den Donbass hinaus definitiv verzichten, 
insbesondere entlang dem Schwarzen Meer und 
bezüglich Moldawien. Dass ein NATO-Beitritt 
nicht zur Diskussion steht, sieht inzwischen 
auch die Regierung der Ukraine nicht anders. 
Wiederum könnten Vereinbarungen über die 
militärische Rüstung der Ukraine einschließlich 
der zugehörigen Infrastruktur durchaus möglich 
sein, wenn auf beiden Seiten die militärischen
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Fachleute alle entsprechenden Fragen höchst 
detailliert klären würden. Hingegen wäre ein 
Abkommen, das dem Land den Beitritt zur EU 
verbieten oder sogar einen Assoziationsvertrag 
ausschließen würde, für die Ukraine sicher un
annehmbar. Ebenso nicht verhandelbar sind für 
die Ukraine die Grundlagen einer freiheitlichen, 
rechtsstaatlichen Ordnung. Dass Putin genau 
diese Entwicklung womöglich mehr fürchtet als 
die angebliche militärische Bedrohung oder die 
drogenanhängigen >Nazis< in Kiew, ist wahr
scheinlich eines der schwierigsten Probleme, die 
in Waffenstillstandsverhandlungen indes nicht 
direkt Thema sein können.

Verhandlungen zur Beendigung des Krieges und 
der Zukunft der Ukraine gehen die gesamte Staa
tengemeinschaft, vorab Europa an. (Ob und 
wieweit dabei auch die Kirchen eine Rolle spie
len könnten, ist angesichts der engen Verbin
dungen der Russischen Orthodoxen Kirche mit 
Putin derzeit gar nicht auszumachen.) Das be
trifft zunächst vor allem die Zukunft der ver
hängten und noch zu verhängenden Sanktionen, 
langfristig aber in vielfacher Hinsicht das Ver
hältnis sehr vieler Staaten zu Russland, auf ab
sehbare Zeit vermutlich ein Paria der Staaten
welt.

Nach dem jetzigen Krieg werden zumindest die 
USA, die EU und die NATO ihre Russland-Politik 
neu justieren müssen, und zwar unter Berück
sichtigung der Erfahrungen mit einem Diktator, 
der bereit ist, sich über geltendes Recht brutal 
hinwegzusetzen und (anscheinend auch) extre
me Risiken einzugehen und anzudrohen. Es liegt 
nahe, in dieser Lage, auch wenn sehr viele Ele
mente unvergleichbar sind, an die frühe Politik 
der USA nach dem II. Weltkrieg gegenüber der 
Sowjetunion zu erinnern. Zugeschnitten war die 
damalige Strategie der NATO bei und seit ihrer 
Gründung und nach der Aufnahme der Bundes
republik in erster Linie auf eine erfolgreiche 
»Eindämmung« der Sowjetunion, angestoßen 
durch das berühmte containment-Konzept aus 
den 1940er Jahren.26 Dieses Konzept verfolgte 
bekanntlich nicht das Ziel, die Sowjetunion mili
tärisch zu bekämpfen, sondern deren auch mili
tärisch untermauerten Expansionsbestrebungen 
ohne Krieg zu begrenzen. Zu dieser Politik ge
hörten immer mehrere Elemente, zuerst die wirt
schaftliche Förderung von Staaten mit freiheit
lich-rechtsstaatlichen Ordnungen und sodann - 
oder gleichrangig - eine militärische Strategie der 
Abschreckung. Flankiert wurde diese Politik aber 
auch auf der politisch-symbolischen Ebene durch 
zahlreiche Versuche, von einer durchaus kon
fliktträchtigen »friedlichen Koexistenz« zu Ko

operationen auf vielen Gebieten zu gelangen - 
von Kunst und Wissenschaft bis hin zu den 
überaus anspruchsvollen Konzepten, dabei auch 
Grundlinien einer Sicherheitspartnerschaft, einer 
common security zu entwickeln und zu vereinba
ren. Der jetzige Krieg hat alles dies zunichte 
gemacht, aber das darf nicht heißen, dass die 
Suche nach einer Nachkriegsordnung derartige 
langfristige Ziele ausklammern dürfte. Im Gegen
teil!

8. Was folgt? Perspektiven und Alternativen

Eine höchst einleuchtende, aber selten befolgte 
Maxime bei Kriegseinsätzen lautet: Man muss 
von Anfang an eine Perspektive und einen Plan 
haben, wie man zu einem Ende kommt. Man 
braucht eine Exit-Strategie. Eine solche hatten 
die USA fast nie - ausgenommen ihr enormer 
Einsatz im II. Weltkrieg. In diesem Fall gab es 
früh Planungen für einen Wiederaufbau; das 
wirkungsvollste Instrument war der Marshall- 
Plan. Ob die NATO heute - entgegen den offizi
ellen Verlautbarungen - einen militärischen Ein
satz in der Ukraine in Erwägung zieht, weiß ich 
nicht; in jedem Falle braucht sie aber auch dann 
eine Exit-Strategie, eine Perspektive für ein ge
meinsames Überleben mit dem Gegner.

Wenn wir heute fragen, was während und nach 
dem Ukraine-Krieg geschehen kann oder gesche
hen muss, dann könnte man sich an einigen 
Entscheidungen vor und nach 1945 orientieren. 
Die Vorbereitungen dazu können und müssen in 
der EU und in den NATO-Mitgliedsstaaten noch 
unter den jetzigen Kriegsbedingungen beginnen. 
Dafür gibt es einige Grundbedingungen:

- Allerhöchste Priorität muss der Wiederaufbau 
der elementaren Infrastrukturen und Versor
gungseinrichtungen in der Ukraine haben.

- Zweitens bedarf es bindender Vereinbarungen 
zum Schutz der Bevölkerung und für den Zu
gang internationaler Hilfsorganisationen. Dazu 
ist ein kompletter Abzug fremder Truppen aus 
der Ukraine notwendig.

- Das muss drittens im Rahmen von verbindli
chen, durchsetzbaren Waffenstillstandsvereinba
rungen geschehen. (Ich spreche nicht von einem 
Friedensvertrag - ein solcher kann erst zu einem 
viel späteren Zeitpunkt vorbereitet werden.)

- Viertens sind durchsetzbare Garantien für die 
freie, ungehinderte Rückkehr der Flüchtlinge in 
ihre Heimat notwendig.
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- Unstrittig muss fünftens sein, dass dereinst 
diejenigen, die für schwere Kriegsverbrechen 
verantwortlich sind, vor Gericht zu stellen sind. 
Die Voraussetzungen dafür sind heute gegenüber 
1945 tiefgreifend verändert - zum Besseren hin.

Dass in nicht zu ferner Zukunft substanzielle 
Verhandlungen über die Zukunft der Ukraine 
aufgenommen werden müssen, ist unausweich
lich.27 Russland wird den Beginn solcher Ver
handlungen immer wieder hinauszögern, um so 
viel >Gewinne< wie möglich zuvor zu erzielen. 
Wie solche Verhandlungen begonnen werden 
können, wie sie verlaufen und zu welchem Ende 
sie führen, weiß derzeit niemand.28

Wissen kann man aber, dass für die Zeit nach 
einem Waffenstillstand und aufgrund neuer ver
traglicher Vereinbarungen eine Epoche folgen 
muss, in der unterschiedliche, komplementäre 
Handlungsoptionen (mehr oder weniger) gleich
zeitig verfolgt werden müssen. Unabdingbare 
Grundlage dafür ist die allgemeine, erneuerte 
Anerkennung der Prinzipien

- der nationalen Souveränität und Selbstbestim
mung jedes Landes,

- der territorialen Integrität und

- der Unverletzlichkeit der Grenzen

Von den naheliegenden Handlungsmöglichkeiten 
politischer und militärischer Art seien jetzt nur 
folgende als vielfach zu ergänzende Beispiele 
genannt:

- Konsequente Handhabung der verhängten 
Sanktionen, d.h. Beibehaltung, Verschärfung 
und Abbau von Sanktionen je nach Maßgabe des 
Verhaltens der Gegenseite;

- Verstärkung der NATO-Rüstung mit dem Ziel 
einer hinreichenden - und das heißt gegenwär
tig: einer zu erhöhenden - konventionellen Ab
schreckungsfähigkeit;

- Verhandlungen über zuverlässige, durchsetz
bare und im Falle von Vertragsbrüchen sanktio
nierbare Formen der Rüstungskontrolle (zu spä
terer Zeit können Absprachen über militärische 
Reduktionsoptionen und die Erfordernisse einer 
»common security« hinzutreten, die möglichst 
früh vorbereitet sein sollten);

- Ungehinderte Freiheit für den kulturellen, wis
senschaftlichen und politischen Austausch zwi
schen den Staaten.

Dass weitere politische, wirtschaftliche, kulturel
le Prozesse und Vereinbarungen hinzukommen 
müssen, versteht sich von selbst.

Folgt man weiterhin dem Leitbild eines »gerech
ten Friedens«, so bleibt dieses Ziel einer interna
tionalen Friedensordnung auf der Basis von all
gemein geteilten, elementaren Rechtsprinzipien 
unverändert. Es ist aber (wieder) erforderlich, 
auch die nötigen militärischen Sanktionsmittel 
bereit zu halten, die effektiv geeignet sind, den 
vorsätzlichen Bruch der Prinzipien einer solchen 
Ordnung zu verhindern, zurückzuschlagen und 
zu sanktionieren.

Konzepte und Positionen eines »gerechten Frie
dens« müssen in dieser Lage keineswegs aufge
geben, wohl aber im Lichte der Erfahrungen 
dieses Krieges revidiert werden. Der »Verantwor
tungspazifismus« {legal pacifisrn)29 ist durch den 
brutalen russischen Angriffskrieg nicht obsolet 
geworden. Man muss aber stärker als in den 
letzten Jahrzehnten erkennen, dass es zur Wah
rung des staatlichen wie internationalen Rechtes 
gehört, die notwendigen Mittel zur Verteidigung 
des Rechtes bereit zu halten, das heißt: Die Mit
tel und Maßnahmen einer rechtmäßigen Vertei
digung aufzubringen. Jede rechtmäßige Verteidi
gung muss gleichzeitig (wieder) eingebettet sein 
in ein umfassenderes Konzept eines »gerechten 
Friedens«, welches viel weiter reicht als jede 
bloß militärische Verteidigung.
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